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§ 52m EU-JZG Vollstreckung im
Inland

EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der
Europdischen Union

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

§52m.

Das inldndische Vollstreckungsverfahren kann trotz Ubermittlung der vermégensrechtlichen Anordnung an einen oder
mehrere Vollstreckungsstaaten fortgesetzt werden, doch darf der aus der Vollstreckung der auf einen Geldbetrag
lautenden Verfallsentscheidung erlangte Gesamtbetrag den in der Entscheidung ausgesprochenen Betrag nicht
Ubersteigen.

In Kraft seit 01.08.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eu-jzg/paragraf/52m
file:///

	§ 52m EU-JZG Vollstreckung im Inland
	EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union


